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16. Gesetz vom 11. Dezember 1997 über die Beteiligung des Landes Tirol am Österreichischen Institut für
Bautechnik, das Inverkehrbringen von Bauprodukten und die Akkreditierung von Prüf-, Überwachungs-
und Zertifizierungsstellen (Tiroler Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetz 1998)

16. Gesetz vom 11. Dezember 1997 über die Beteiligung des Landes
Tirol am Österreichischen Institut für Bautechnik, das Inver-
kehrbringen von Bauprodukten und die Akkreditierung von
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen (Tiroler Bau-
produkte- und Akkreditierungsgesetz 1998)

Der Landtag hat beschlossen:
I. HAUPTSTÜCK

Allgemeine Bestimmungen
§ 1

Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz regelt:
a) die Beteiligung des Landes Tirol am Öster-

reichischen Institut für Bautechnik;
b) das Inverkehrbringen von Bauprodukten,

für die europäische technische Spezifikationen
oder Leitlinien für eine europäische technische
Zulassung bestehen oder denen im Hinblick auf
die wesentlichen Anforderungen im Sinne des
§ 2 Abs. 2 nur untergeordnete Bedeutung zu-
kommt;

c) die Akkreditierung von Prüf-, Überwa-
chungs- und Zertifizierungsstellen.

(2) Dieses Gesetz berührt nicht die Zustän-
digkeit des Bundes sowie die Vorschriften über
die Verwendung von Bauprodukten.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Bauprodukte sind Produkte, die herge-
stellt werden, um dauerhaft in bauliche Anla-
gen des Hochbaus und des Tiefbaus eingebaut
zu werden. Bauprodukte sind weiters aus Bau-
stoffen und Bauteilen vorgefertigte bauliche
Anlagen, wie Fertighäuser, Fertiggaragen, Si-
los und dergleichen.

(2) Wesentliche Anforderungen sind die an
eine bauliche Anlage normalerweise zu stel-
lenden Anforderungen, insbesondere im Hin-
blick auf die Belange der mechanischen Festig-
keit und Standsicherheit, des Brandschutzes,
der Hygiene, der Gesundheit und des Umwelt-

schutzes, der Nutzungssicherheit, des Schall-
schutzes, der Energieeinsparung und des Wär-
meschutzes.

(3) Europäische technische Spezifikationen
sind harmonisierte Normen und anerkannte
nationale Normen sowie europäische tech-
nische Zulassungen.

(4) Harmonisierte Normen sind die von 
europäischen Normungsorganisationen (CEN/
CENELEC) auf Grund eines Mandates der
Kommission der Europäischen Gemeinschaft
im Hinblick auf die wesentlichen Anforderun-
gen erarbeiteten technischen Regeln.

(5) Anerkannte nationale Normen sind die in
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union
und des Europäischen Wirtschaftsraumes für
Bauprodukte geltenden technischen Regeln,
von denen auf Grund eines gemäß der Richtli-
nie 89/106/EWG, ABl. 1989, Nr. L 40, S. 12 ff.
(Bauproduktenrichtlinie) durchgeführten Ver-
fahrens anzunehmen ist, daß sie mit den we-
sentlichen Anforderungen übereinstimmen.

(6) Eine europäische technische Zulassung
ist eine positive technische Beurteilung der
Brauchbarkeit eines Bauproduktes hinsichtlich
der Erfüllung der wesentlichen Anforderungen
in Bezug auf jene bauliche Anlage, für die es
verwendet wird.

(7) Leitlinien für eine europäische technische
Zulassung sind die nach der Bauprodukten-
richtlinie auf Grund eines Auftrages der Kom-
mission der Europäischen Gemeinschaft vom
Gremium der von den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union bestimmten Zulassungs-
stellen (EOTA) erarbeiteten Grundlagen für die
Erteilung europäischer technischer Zulassun-
gen.
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(8) Konformität ist die Übereinstimmung
eines Produktes, eines Verfahrens, einer Dienst-
leistung, eines Qualitätssicherungssystems
oder der Qualifikation einer Person mit Rechts-
vorschriften, Normen oder anderen normativen
Dokumenten.

(9) Akkreditierung ist die formelle Anerken-
nung einer Einrichtung als Prüf-, Überwa-
chungs- oder Zertifizierungsstelle.

(10) Eine Prüf-, Überwachungs- oder Zerti-
fizierungsstelle ist eine Einrichtung, die zur
Durchführung von Prüfungen, Überwachungen
bzw. Zertifizierungen befugt ist.

(11) Prüfung ist ein technischer Vorgang, der
aus der Bestimmung eines oder mehrerer Kenn-
werte eines Produktes, eines Verfahrens oder
einer Dienstleistung besteht und der nach einer
bestimmten Verfahrensweise durchzuführen
ist.

(12) Überwachung ist die Überprüfung eines
Produktionsmusters, eines Produktes, einer
Dienstleistung, eines Verfahrens oder eines
Werkes und die Feststellung der Konformität
mit speziellen oder generellen Anforderungen
auf der Grundlage einer fachlichen Beurteilung.

(13) Zertifizierung ist die förmliche Be-
scheinigung der Konformität mit einer euro-
päischen technischen Spezifikation.

§ 3
Brauchbarkeit von Bauprodukten

(1) Ein Bauprodukt ist brauchbar, wenn es
solche Merkmale aufweist, daß die bauliche
Anlage, für die es verwendet werden soll, bei
ordnungsgemäßer Planung, Ausführung und
Instandhaltung die im Hinblick auf ihren Ver-
wendungszweck und die örtlichen Verhältnisse
an sie zu stellenden wesentlichen Anforderun-
gen erfüllt.

(2) Ein Bauprodukt gilt als brauchbar, wenn
es harmonisierten Normen oder anerkannten
nationalen Normen oder einer europäischen
technischen Zulassung entspricht oder wenn es
davon nur unwesentlich abweicht.

(3) Weicht ein Bauprodukt wesentlich von ei-
ner harmonisierten Norm, einer anerkannten
nationalen Norm oder einer dem Hersteller er-
teilten europäischen technischen Zulassung ab,
die als Konformitätsnachweis eine Konformi-
tätserklärung des Herstellers (§ 9 Abs. 3 lit. a)
ausschließlich in Verbindung mit einem Nach-
weisverfahren nach § 9 Abs. 2 lit. a und f oder
§ 9 Abs. 2 lit. b und f vorschreibt, so ist die
Brauchbarkeit durch eine Erstprüfung des Bau-
produktes durch eine hiefür anerkannte Prüf-
stelle nachzuweisen.

§ 4
Kundmachung von Normen

und Leitlinien
Die Landesregierung hat den Gegenstand

und die Fundstellen der für Bauprodukte maß-
gebenden nationalen Normen, mit denen die
harmonisierten Normen umgesetzt wurden,
und anerkannten nationalen Normen sowie der
Leitlinien für eine europäische technische Zu-
lassung im Boten für Tirol kundzumachen. Die
Normen und Leitlinien sind beim Amt der Tiro-
ler Landesregierung zur öffentlichen Einsicht-
nahme während der für den Parteienverkehr be-
stimmten Amtsstunden für die Dauer ihrer Gel-
tung aufzulegen. In der Kundmachung ist auf
diese Auflegung hinzuweisen.

II. HAUPTSTÜCK
Beteiligung des Landes Tirol am 

Österreichischen Institut für Bautechnik
§ 5

Österreichisches Institut 
für Bautechnik

(1) Das Land Tirol ist gemeinsam mit den an-
deren Vertragsparteien der Vereinbarung ge-
mäß Art. 15a B-VG über die Zusammenarbeit
im Bauwesen, LGBl. Nr. 37/1993, Träger und
ordentliches Mitglied des Vereines „Öster-
reichisches Institut für Bautechnik“.

(2) Dem Österreichischen Institut für Bau-
technik obliegen entsprechend der im Abs. 1 ge-
nannten Vereinbarung:

a) die Angelegenheiten der Akkreditierung
von Prüf-, Überwachungs- und Zertifizie-
rungsstellen (§ 25 Abs. 1);

b) die Angelegenheiten der europäischen
technischen Zulassung nach § 6 und die Durch-
führung des Sonderverfahrens nach § 13 (§ 7
Abs. 1);

c) die Mitwirkung bei der Erteilung der öster-
reichischen technischen Zulassung, soweit
diese nach den Rechtsvorschriften der Länder
vorgesehen ist, sowie die jährliche Veröffentli-
chung einer Liste der von den hiefür eingerich-
teten Zulassungsstellen erteilten österreichi-
schen technischen Zulassungen;

d) die Koordinierung der Arbeit von Aus-
schüssen für die Erstattung technischer Gut-
achten für die Harmonisierung von Bauvor-
schriften;

e) die Koordinierung der Interessen der Län-
der im Rahmen der Arbeit nationaler und inter-
nationaler, insbesondere europäischer, techni-
scher Gremien und Vereinigungen technischer
Stellen für Bauprodukte und im Bereich des
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technischen Normenwesens, insbesondere
durch

1. die Vorbereitung, Koordinierung und Mit-
wirkung bei der Ausarbeitung bautechnischer
Regelungen auf europäischer Ebene,

2. die Koordinierung und Mitwirkung bei der
nationalen und internationalen Normung,

3. die Koordinierung und Mitwirkung in der
EOTA;

f) die Führung eines jeweils auf dem letzten
Stand befindlichen Verzeichnisses aller in Öster-
reich gültigen und abgelehnten Zertifizierungen
und europäischen technischen Zulassungen so-
wie der in Österreich akkreditierten Prüf-, Über-
wachungs- und Zertifizierungsstellen;

g) die Anregung, Begutachtung und Betreu-
ung von bautechnischen Untersuchungen, ins-
besondere von Bauforschungsaufträgen, sowie
die Auswertung von Bauforschungsberichten.

III. HAUPTSTÜCK
Verkehr mit Bauprodukten

1. A b s c h n i t t
Europäische technische Zulassung

§ 6
Voraussetzungen, Verfahren

(1) Eine europäische technische Zulassung
darf nur für Bauprodukte erteilt werden, für die
eine harmonisierte Norm oder eine anerkannte
nationale Norm nicht besteht oder die wesent-
lich von einer solchen Norm abweichen. Die
europäische technische Zulassung besteht in
der Bescheinigung der Brauchbarkeit des be-
treffenden Bauproduktes sowie in der Festle-
gung der Art des Konformitätsnachweises. Sie
ist mit schriftlichem Bescheid zu erteilen.

(2) Die europäische technische Zulassung ist
zu erteilen, wenn das betreffende Bauprodukt
brauchbar ist. Die Brauchbarkeit ist auf der
Grundlage der Leitlinien für eine europäische
technische Zulassung zu beurteilen. Sind sol-
che Leitlinien nicht erlassen worden, so darf
eine europäische technische Zulassung nur er-
teilt werden, wenn die Zulassungsstelle vorher
das Einvernehmen mit den übrigen der EOTA
angehörenden Zulassungsstellen über die
Brauchbarkeit des betreffenden Bauproduktes
und deren Nachweis hergestellt hat.

(3) Liegt bereits ein Mandat für eine harmo-
nisierte Norm vor, so darf die europäische tech-
nische Zulassung nur auf Grund einer Gestat-
tung der Kommission der Europäischen Ge-
meinschaft erteilt werden.

(4) Ein Antrag auf Erteilung der europä-
ischen technischen Zulassung ist zurückzuwei-

sen, wenn für dasselbe Produkt desselben Her-
stellers bereits bei einer anderen Zulassungs-
stelle eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes ein solcher Antrag gestellt wurde.

(5) Anträge auf Erteilung der europäischen
technischen Zulassung sind schriftlich einzu-
bringen. Der Antragsteller kann sich eines in
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder des Europäischen Wirtschaftsraumes an-
sässigen bevollmächtigten Vertreters bedienen.
Dem Antrag sind die zur Beurteilung der
Brauchbarkeit des betreffenden Bauproduktes
erforderlichen Unterlagen anzuschließen.

(6) Der Antragsteller hat der Zulassungs-
stelle die zur Prüfung der Brauchbarkeit des be-
treffenden Bauproduktes erforderlichen Probe-
stücke und Probeausführungen zur Verfügung
zu stellen. Die Zulassungsstelle ist weiters be-
rechtigt, solche Probestücke und Probeaus-
führungen beim Antragsteller durch Sachver-
ständige zu entnehmen oder vom Antragsteller
zu verlangen, daß sie unter deren Aufsicht her-
gestellt werden. Die Auswahl der Sachverstän-
digen obliegt der Zulassungsstelle.

(7) Die europäische technische Zulassung ist
auf die Dauer von fünf Jahren zu erteilen, sofern
in den Leitlinien für die europäische technische
Zulassung nicht eine andere Geltungsdauer vor-
gesehen ist. Auf Antrag des Herstellers ist die
Geltungsdauer der europäischen technischen
Zulassung im ursprünglichen Ausmaß zu ver-
längern, wenn sich die Voraussetzungen für ih-
re Erteilung nicht geändert haben und der An-
trag vor dem Ablauf der Geltungsdauer einge-
bracht wurde. Im übrigen gilt Abs. 5 sinngemäß.

(8) Die Zulassungsstelle hat den Gegenstand
und die wesentlichen Inhalte der von ihr erteil-
ten europäischen technischen Zulassungen zu
veröffentlichen und der EOTA und den übrigen
ihr angehörenden Zulassungsstellen mitzutei-
len. Auf Verlangen sind diesen auch Ausferti-
gungen der erteilten europäischen technischen
Zulassungen zu übersenden.

(9) Durch die Erteilung der europäischen
technischen Zulassung wird in Rechte Dritter
nicht eingegriffen.

§ 7
Zulassungsstelle, Verfahrensrecht

(1) Mit den Angelegenheiten der europäi-
schen technischen Zulassung und mit der
Durchführung des Sonderverfahrens nach § 13
wird das Österreichische Institut für Bautech-
nik betraut (Zulassungsstelle). Das Österrei-
chische Institut für Bautechnik handelt dabei im
Namen der Landesregierung.
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(2) Auf das Verfahren der Zulassungsstelle
findet das Allgemeine Verwaltungsverfahrens-
gesetz 1991 Anwendung, soweit in diesem Ge-
setz nichts anderes bestimmt ist.

2. A b s c h n i t t
Inverkehrbringen von Bauprodukten

§ 8
Allgemeine Anforderungen

(1) Bauprodukte dürfen nur in Verkehr ge-
bracht werden, wenn sie brauchbar sind, ihre
Konformität mit einer europäischen techni-
schen Spezifikation nachgewiesen wurde und
sie die Konformitätskennzeichnung (§ 12) tra-
gen.

(2) Bauprodukte, denen im Hinblick auf die
wesentlichen Anforderungen nur untergeord-
nete Bedeutung zukommt, dürfen nur in Ver-
kehr gebracht werden, wenn

a) sie in die von der Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaft zu führende Liste sol-
cher Bauprodukte aufgenommen sind und

b) eine Erklärung des Herstellers über die
Übereinstimmung des Bauproduktes mit den
allgemein anerkannten Regeln der Technik vor-
liegt.

Solche Bauprodukte dürfen nicht die Kon-
formitätskennzeichnung tragen.

(3) Abweichend von den Abs. 1 und 2 dür-
fen Bauprodukte auch dann in Verkehr gebracht
werden, wenn deren Verwendung nach den bau-
rechtlichen Vorschriften zulässig ist und in har-
monisierten Normen oder in einer europäischen
technischen Zulassung nichts anderes bestimmt
ist.

(4) Rechtsvorschriften, die das Inverkehr-
bringen von Bauprodukten aus Gründen des
allgemeinen Gesundheitsschutzes, des Ar-
beitsschutzes oder des Umweltschutzes ein-
schränken oder verbieten, bleiben unberührt.

§ 9
Konformitätsnachweis

(1) Bauprodukte, deren Brauchbarkeit sich
nach harmonisierten Normen oder anerkannten
nationalen Normen oder nach einer euro-
päischen technischen Zulassung richtet, bedür-
fen eines Nachweises ihrer Konformität mit
diesen Spezifikationen entsprechend den Be-
stimmungen der Abs. 2, 3 und 4.

(2) Das Verfahren zum Nachweis der Kon-
formität besteht aus einem oder mehreren der
im folgenden angeführten Elemente:

a) der Erstprüfung des Bauproduktes durch
den Hersteller;

b) der Erstprüfung des Bauproduktes durch
die Prüfstelle;

c) der Prüfung von im Werk entnommenen
Proben nach einem festgelegten Prüfplan durch
den Hersteller oder eine Prüfstelle;

d) der Stichprobenprüfung von im Werk, im
freien Verkehr oder auf der Baustelle entnom-
menen Proben durch den Hersteller oder eine
Prüfstelle;

e) der Prüfung von Proben aus einem zur Lie-
ferung anstehenden oder gelieferten Los durch
den Hersteller oder eine Prüfstelle;

f) der ständigen Eigenüberwachung der Pro-
duktion durch den Hersteller (werkseigene Pro-
duktionskontrolle);

g) der Erstinspektion des Werkes und der
werkseigenen Produktionskontrolle durch eine
Überwachungsstelle;

h) der ständigen Überwachung, Beurteilung
und Auswertung der werkseigenen Produk-
tionskontrolle durch eine Überwachungsstelle.

(3) Die Bescheinigung der Konformität er-
folgt durch 

a) eine Konformitätserklärung des Herstel-
lers (§ 10) oder

b) ein Konformitätszertifikat (§ 11).
(4) Der für ein Bauprodukt jeweils erforder-

liche Konformitätsnachweis ergibt sich aus den
dafür bestehenden harmonisierten Normen
oder anerkannten nationalen Normen oder der
dafür erteilten europäischen technischen Zu-
lassung. Ist darin eine bestimmte Art des Kon-
formitätsnachweises nicht festgelegt, so genügt
das Verfahren nach Abs. 2 lit. a und f in Ver-
bindung mit einer Konformitätserklärung. Dies
gilt auch für Bauprodukte, die nicht in Serie her-
gestellt werden, sofern in harmonisierten Nor-
men oder in anerkannten nationalen Normen
oder in einer europäischen technischen Zulas-
sung nichts anderes bestimmt ist.

§ 10
Konformitätserklärung

(1) Der Hersteller kann, wenn dies in einer
europäischen technischen Spezifikation vorge-
sehen ist oder die Voraussetzungen nach § 9
Abs. 4 zweiter oder dritter Satz gegeben sind,
die Konformität eines Bauproduktes und die er-
folgte Durchführung des erforderlichen Nach-
weisverfahrens selbst erklären. Die Konformi-
tätserklärung ist schriftlich und in deutscher
Sprache abzugeben und vom Hersteller dauer-
haft zu verwahren. Der Hersteller kann die Kon-
formitätserklärung auch bei einem in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des
Europäischen Wirtschaftsraumes ansässigen
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Vertreter verwahren. Auf Verlangen ist sie der
Zertifizierungsstelle vorzulegen.

(2) Die Konformitätserklärung hat jedenfalls
zu enthalten:

a) den Namen und die Adresse des Herstel-
lers, gegebenenfalls auch seines Vertreters,

b) eine Beschreibung des Bauproduktes,
c) die technischen Spezifikationen und das

Nachweisverfahren, die für die Beurteilung des
Bauproduktes maßgebend sind,

d) besondere Verwendungshinweise,
e) den Namen und die Adressen der allenfalls

betroffenen Prüf-, Überwachungs- und Zertifi-
zierungsstellen,

f) den Namen und die Funktion der Person,
die zur Unterzeichnung im Namen des Herstel-
lers oder seines in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder des Europäischen
Wirtschaftsraumes ansässigen Vertreters er-
mächtigt ist.

(3) Eine Konformitätserklärung darf nur ab-
gegeben werden, wenn auf Grund des durch-
zuführenden Nachweisverfahrens sicherge-
stellt ist, daß das betreffende Bauprodukt den
dafür maßgebenden europäischen technischen
Spezifikationen entspricht.

§ 11
Konformitätszertifikat

(1) Die Zertifizierungsstelle hat für ein Bau-
produkt auf Antrag des Herstellers mit schrift-
lichem Bescheid das Konformitätszertifikat zu
erteilen, wenn das erforderliche Nachweisver-
fahren durchgeführt worden ist und dieses die
Konformität des betreffenden Bauproduktes er-
geben hat. Der Hersteller kann sich eines in
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder des Europäischen Wirtschaftsraumes an-
sässigen Vertreters bedienen.

(2) Der Zertifizierungsbescheid hat jeden-
falls zu enthalten:

a) den Namen und die Adresse der Zertifi-
zierungsstelle,

b) den Namen und die Adresse des Herstel-
lers, gegebenenfalls auch seines Vertreters,

c) eine Beschreibung des Bauproduktes,
einschließlich der Produktmerkmale und Klas-
sen oder Leistungsstufen,

d) die technischen Spezifikationen, die für
die Beurteilung des Bauproduktes maßgebend
sind,

e) besondere Verwendungshinweise,
f) die Nummer des Zertifikates,
g) die Gültigkeitsdauer des Zertifikates,
h) den Namen und die Funktion des Unter-

zeichners des Zertifikates.

§ 12
Konformitätskennzeichnung

(1) Die Konformitätserklärung oder das
Konformitätszertifikat berechtigt den Herstel-
ler zur Anbringung des Konformitätszeichens
auf dem betreffenden Bauprodukt, auf einem
daran angebrachten Etikett, auf der Verpackung
oder auf den kommerziellen Begleitpapieren.
Das Konformitätszeichen hat dem in der An-
lage dargestellten Muster zu entsprechen.

(2) Im Zusammenhang mit dem Konfor-
mitätszeichen sind anzuführen:

a) der Name des Herstellers,
b) die Angaben zu den Produktmerkmalen

nach den europäischen technischen Spezifika-
tionen,

c) die letzten beiden Ziffern des Herstel-
lungsjahres des Bauproduktes,

d) gegebenenfalls die Überwachungsstelle
und die Nummer des Konformitätszertifikates.

(3) Bauprodukte, die das Konformitätszei-
chen tragen, haben die widerlegbare Vermutung
für sich, daß sie brauchbar sind und die Kon-
formität nachgewiesen ist.

§ 13
Sonderverfahren

(1) Die Zulassungsstelle hat Bauprodukte,
die in einem anderen Staat hergestellt worden
sind und für die keine europäischen technischen
Spezifikationen bestehen, auf Antrag des Her-
stellers darauf zu prüfen, ob die im Hersteller-
staat durchgeführten Prüfungen und Überwa-
chungen durch die dafür bestimmten Stellen für
ordnungsgemäß befunden worden sind und ob
diese nach den in Österreich geltenden oder als
gleichwertig anerkannten Verfahren durchge-
führt worden sind. Ist dies der Fall, so ist die
Brauchbarkeit des betreffenden Bauproduktes
mit schriftlichem Bescheid zu bescheinigen.
Solche Bauprodukte dürfen nicht die Konfor-
mitätskennzeichnung tragen. 

(2) Für die Antragstellung gilt § 6 Abs. 5 sinn-
gemäß. Die Zulassungsstelle hat bei der Durch-
führung des Verfahrens nach Abs. 1 mit den zu-
ständigen ausländischen Stellen Kontakt aufzu-
nehmen und alle erforderlichen Informationen
einzuholen bzw. zu geben.

§ 14
Untersagung des Inverkehrbringens

und Rückruf von Bauprodukten
(1) Werden Bauprodukte entgegen dem § 8

Abs. 1, 2 oder 3 in Verkehr gebracht, so hat die
Landesregierung der betreffenden Person bzw.
dem betreffenden Unternehmen das weitere
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Inverkehrbringen der Bauprodukte zu unter-
sagen.

(2) Stellen Bauprodukte bei bestimmungs-
gemäßer Verwendung eine Gefahr für das Le-
ben oder die Gesundheit von Menschen oder
die Sicherheit von Sachen dar, so hat die Lan-
desregierung weiters den Hersteller oder seinen
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder des Europäischen Wirtschaftsraumes an-
sässigen Vertreter zu verpflichten, solche Bau-
produkte auf seine Kosten zurückzurufen.

§ 15
Überwachung

(1) Die Organe der Landesregierung sind be-
rechtigt, zum Zweck der Überwachung der Ein-
haltung dieses Gesetzes Betriebsgrundstücke
und Betriebsräume während der Betriebszeiten
im Beisein des Betriebsinhabers oder eines von
ihm Beauftragten zu betreten und Bauprodukte,
die dort hergestellt oder zum Zweck des Inver-
kehrbringens gelagert oder bereitgehalten wer-
den, zu besichtigen. Der Betriebsinhaber hat
weiters dafür Sorge zu tragen, daß den Organen
auf deren Verlangen alle erforderlichen Aus-
künfte erteilt und erforderlichenfalls auch Pro-
bestücke zum Zweck der Durchführung von
Überprüfungen zur Verfügung gestellt werden.

(2) Besteht Grund zur Annahme, daß zur Ab-
wehr von Gefahren für das Leben oder die Ge-
sundheit von Menschen oder die Sicherheit von
Sachen ein sofortiges Einschreiten erforderlich
ist, so sind die Organe berechtigt, Betriebs-
grundstücke und Betriebsräume auch außerhalb
der Betriebszeiten zu betreten. Im übrigen gilt
Abs. 1 sinngemäß.

IV. HAUPTSTÜCK
Akkreditierung von Prüf-, Über-

wachungs- und Zertifizierungsstellen
1. A b s c h n i t t

Akkreditierungsverfahren, Aufsicht
§ 16

Antrag
(1) Die Akkreditierung als Prüf-, Überwa-

chungs- oder Zertifizierungsstelle erfolgt auf
Grund eines Antrages an die Akkreditierungs-
stelle (§ 25 Abs. 1).

(2) Der Antrag ist schriftlich in zweifacher
Ausfertigung einzubringen. Er hat alle für die
Beurteilung des Vorliegens der Akkreditie-
rungsvoraussetzungen erforderlichen Angaben,
jedenfalls aber folgende Angaben zu enthalten:

a) den Namen und die Adresse des Antrag-
stellers;

b) Angaben über rechtliche, wirtschaftliche
oder fachliche Naheverhältnisse zu Firmen,
Körperschaften oder sonstigen Institutionen;

c) die Art der angestrebten Akkreditierung;
d) die Bezeichnung des Fachgebietes, die Be-

schreibung der Prüfverfahren, möglichst durch
Bezugnahme auf die entsprechenden techni-
schen Spezifikationen (gegebenenfalls mit
Einschränkungen), und die Angabe der Pro-
dukte oder Produktgruppen, für die die Akkre-
ditierung beantragt wird;

e) die Namen des gesamtverantwortlichen
Leiters, gegebenenfalls auch seines Stellvertre-
ters, und der Zeichnungsberechtigten;

f) Angaben über das technische Fachperso-
nal hinsichtlich Ausbildung, Schulung, techni-
sche Kenntnisse und Praxis;

g) ein Verzeichnis der vorhandenen Prüfein-
richtungen;

h) das Qualitätssicherungshandbuch.
(3) Die Landesregierung kann durch Verord-

nung weitere Antragserfordernisse festlegen,
sofern dies erforderlich ist, um internationalen
Anforderungen zu entsprechen oder eine rasche
und kostensparende Verfahrensabwicklung si-
cherzustellen.

§ 17
Beiziehung von Sachverständigen

(1) Die Akkreditierungsstelle darf im Rah-
men des Ermittlungsverfahrens nur Sachver-
ständige heranziehen, die auf dem für die
Akkreditierung beantragten Fachgebiet sach-
kundig und für ihre Tätigkeit geeignet sind. Sie
müssen ferner unabhängig von Interessen sein,
die sie veranlassen könnten, anders als unpar-
teiisch und vertraulich zu handeln. Nichtamt-
liche Sachverständige dürfen auch ohne Vor-
liegen der Voraussetzungen nach § 52 Abs. 2
und 3 des Allgemeinen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes 1991 herangezogen werden.

(2) Die Akkreditierungsstelle kann die Teil-
nahme des Antragstellers an einer Eignungs-
oder Vergleichsprüfung (Ringversuch) auf des-
sen Kosten anordnen, wenn dies zur Beurtei-
lung des Vorliegens der Akkreditierungsvo-
raussetzungen zweckmäßig ist und das Verfah-
ren dadurch nicht unverhältnismäßig verzögert
oder verteuert wird. Eine Akkreditierung darf
jedoch nicht ausschließlich auf der Grundlage
der Ergebnisse eines Ringversuches vorgenom-
men werden.

(3) Die Landesregierung kann durch Verord-
nung nähere Bestimmungen über die erforder-
liche Sachkundigkeit und Eignung von Sach-
verständigen erlassen sowie weitere Erfor-
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dernisse festlegen, soweit dies im Hinblick auf
die Zielsetzung dieses Gesetzes notwendig ist.

§ 18
Akkreditierungsbescheid

(1) Die Akkreditierung ist mit schriftlichem
Bescheid zu erteilen, wenn der Antragsteller die
Akkreditierungsvoraussetzungen für die bean-
tragte Art der Akkreditierung erfüllt (§§ 27, 28
und 29).

(2) Der Akkreditierungsbescheid hat jeden-
falls zu enthalten:

a) den Namen und die Adresse der akkredi-
tierten Stelle;

b) die Art der Akkreditierung;
c) die Bezeichnung des Fachgebietes, die Be-

schreibung der Prüfverfahren, möglichst durch
Bezugnahme auf die entsprechenden techni-
schen Spezifikationen (gegebenenfalls mit Ein-
schränkungen), und die Angabe der Produkte
oder Produktgruppen, auf die sich die Akkredi-
tierung bezieht;

d) die Namen des gesamtverantwortlichen
Leiters, gegebenenfalls auch seines Stellvertre-
ters, und der Zeichnungsberechtigten;

e) den Geltungsbeginn der Akkreditierung;
f) allfällige Auflagen, soweit sie zur Einhal-

tung der Zielsetzung dieses Gesetzes notwen-
dig und geeignet sind.

(3) Bei einem Wechsel in der Person des ge-
samtverantwortlichen Leiters, seines Stellver-
treters oder eines Zeichnungsberechtigten hat
die Akkreditierungsstelle den Bescheid auf
Antrag oder von Amts wegen entsprechend ab-
zuändern, sofern nicht nach § 22 Abs. 3 vorzu-
gehen ist.

(4) Für die Änderung oder Erweiterung einer
bestehenden Akkreditierung gelten die §§ 16
und 17 sowie die Abs. 1 und 2 sinngemäß. Än-
derungen oder Erweiterungen, die nur einzelne
Prüfverfahren innerhalb eines Fachgebietes
betreffen, auf das sich die Akkreditierung be-
zieht, sind der Akkreditierungsstelle zu melden.
Diese hat den Akkreditierungsbescheid aus An-
laß der nächsten Überprüfung nach § 21 Abs. 1
bei Vorliegen der dort genannten Voraussetzun-
gen entsprechend abzuändern.

§ 19
Verschwiegenheitspflicht

(1) Die Prüf-, Überwachungs- und Zertifi-
zierungsstellen, die bei diesen beschäftigten
Personen sowie die Sachverständigen sind ver-
pflichtet, die ihnen ausschließlich bei ihrer
Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen Drit-
ten gegenüber geheim zu halten. Sie dürfen

ihnen zur Kenntnis gelangte Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse nicht verwerten.

(2) Die Mitteilung solcher Tatsachen an an-
dere akkreditierte Stellen ist nur insoweit zuläs-
sig, als dies für sie zur Wahrnehmung der ihnen
durch dieses Gesetz oder durch vergleichbare in-
oder ausländische oder internationale Rechts-
vorschriften übertragenen Aufgaben notwendig
ist.

(3) Prüf- und Überwachungsergebnisse dür-
fen für statistische Auswertungen und wissen-
schaftliche Zwecke verwendet werden, wenn
aus den Ergebnissen nicht mehr auf bestimmte
oder mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimm-
bare Betroffene geschlossen werden kann.

§ 20
Verzeichnis, Erfahrungsaustausch

(1) Die Akkreditierungsstelle hat ein Ver-
zeichnis der von ihr akkreditierten Stellen mit
Angabe des fachlichen Umfanges der Akkre-
ditierungen zu führen. Das Verzeichnis ist stän-
dig auf dem neuesten Stand zu halten und bei
der Akkreditierungsstelle zur öffentlichen Ein-
sichtnahme aufzulegen.

(2) Die Akkreditierungsstelle hat für einen
Erfahrungsaustausch zwischen den von ihr ak-
kreditierten Prüf- und Überwachungsstellen zu
sorgen und sich am Erfahrungsaustausch mit
ausländischen und anderen inländischen Ak-
kreditierungsstellen zu beteiligen.

§ 21
Überprüfungen

(1) Die Akkreditierungsstelle hat jede akkre-
ditierte Stelle mindestens alle fünf Jahre ab er-
folgter Akkreditierung dahingehend zu über-
prüfen, ob sie die für sie geltenden Akkreditie-
rungsvoraussetzungen weiterhin erfüllt und ob
Mängel im Sinne des § 22 Abs. 2 vorliegen.
Wenn dies zur Erfüllung internationaler Ver-
pflichtungen oder Vorschriften notwendig ist,
können Überprüfungen auch in kürzeren Ab-
ständen durchgeführt werden.

(2) Bei Vorliegen wichtiger Gründe, insbe-
sondere von Strafanzeigen, Beschwerden oder
eines begründeten Verdachts des Vorliegens
von Entziehungsgründen, ist jedenfalls eine
Überprüfung durchzuführen.

(3) Die Organe der Akkreditierungsstelle und
die von ihr beauftragten Sachverständigen sind
berechtigt, zum Zweck der Durchführung von
Überprüfungen insbesondere auch

a) Örtlichkeiten zu betreten, an denen eine
akkreditierte Stelle im Rahmen ihrer Akkredi-
tierung tätig ist, 
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b) Eignungsprüfungen zur Feststellung der
Prüffähigkeit einer Prüfstelle selbst durchzu-
führen oder deren Durchführung zu verlangen,

c) die Vorbereitung, Verpackung und Ver-
sendung von Prüfgegenständen, Proben oder
anderen für Überprüfungszwecke benötigten
Gegenständen, insbesondere auch von Prüf-
und Meßgeräten und -einrichtungen, zu ver-
langen,

d) die Teilnahme an Ringversuchen zu ver-
langen,

e) die Wirksamkeit des Qualitätssicherungs-
systems (§ 27 Abs. 6) zu überprüfen und

f) Berichte über die innerhalb eines be-
stimmten Zeitraumes ausgeübten Tätigkeiten
einer akkreditierten Stelle anzufordern.

(4) Die Auswahl und die Durchführung der
Maßnahmen nach Abs. 3 hat unter Bedacht-
nahme auf deren Zweckmäßigkeit und die
Vermeidung unnötigen Aufwandes zu erfolgen.
Der gesamtverantwortliche Leiter oder sein
Stellvertreter ist spätestens beim Betreten der
Prüfstelle zu verständigen.

(5) Hat die Überprüfung ergeben, daß die
Akkreditierungsvoraussetzungen weiterhin ge-
geben sind und Mängel im Sinne des § 22 Abs. 2
nicht vorliegen, so ist die akkreditierte Stelle
davon formlos zu verständigen.

§ 22
Entziehung und Einschränkung

der Akkreditierung
(1) Hat die Überprüfung einer akkreditierten

Stelle nach § 21 Abs. 1 oder 2 ergeben, daß die-
se eine Akkreditierungsvoraussetzung nicht
mehr erfüllt, so hat ihr die Akkreditierungsstelle
mit Bescheid die Behebung dieses Mangels in-
nerhalb angemessener Frist aufzutragen. Wird
diesem Auftrag nicht entsprochen, so hat die
Akkreditierungsstelle die Akkreditierung zu
entziehen.

(2) Weiters hat die Akkreditierungsstelle die
Akkreditierung zu entziehen:

a) bei unrichtigen Prüfergebnissen, wenn die
in Rechtsvorschriften, Normen oder normati-
ven Dokumenten festgelegten oder sonst allge-
mein anerkannten Fehlergrenzen signifikant
überschritten werden;

b) bei mehrmaligen außerhalb der Fehlergren-
zen liegenden Ergebnissen von Ringversuchen;

c) wenn Anordnungen nach § 21 Abs. 3 oder
sonstigen Pflichten nicht oder nur mit unge-
rechtfertigter Verzögerung nachgekommen
wird;

d) wenn die akkreditierte Tätigkeit in einer
diesem Gesetz oder den dazu erlassenen Ver-

ordnungen nicht entsprechenden Weise aus-
geübt wird.

In den Fällen der lit. a und b ist weiters auf
die Art und das Ausmaß der Fehler Bedacht zu
nehmen.

(3) Betrifft ein Entziehungsgrund nach Abs.
1 oder 2 nur bestimmte Fachgebiete, Fachbe-
reiche, Prüfverfahren oder Produkte bzw. Pro-
duktgruppen, auf die sich die Akkreditierung
bezieht, so ist diese entsprechend einzuschrän-
ken, sofern die akkreditierte Stelle im übrigen
die notwendigen Voraussetzungen weiterhin er-
füllt.

§ 23
Enden der Akkreditierung

Die Befugnis zur Ausübung der Tätigkeit als
Prüf-, Überwachungs- oder Zertifizierungs-
stelle endet:

a) mit der Entziehung der Akkreditierung;
b) bei physischen Personen mit dem Tod oder

dem Verlust der Eigenberechtigung;
c) bei juristischen Personen mit deren Un-

tergang;
d) mit der Zurücklegung der Akkreditierung;
e) mit der rechtskräftigen Versagung der Ein-

tragung ins Firmenbuch, soweit diese notwen-
dig ist.

§ 24
Anerkennung

Prüf- und Überwachungsberichte sowie Zer-
tifikate anderer Stellen sind jenen nach diesem
Gesetz gleichzuhalten, wenn diese nach ver-
gleichbaren Rechtsvorschriften des Bundes,
eines anderen Bundeslandes oder eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder
des Europäischen Wirtschaftsraumes erstellt
bzw. erteilt wurden.

§ 25
Akkreditierungsstelle, Verfahrensrecht
(1) Mit den Angelegenheiten der Akkreditie-

rung von Prüf-, Überwachungs- und Zertifizie-
rungsstellen wird das Österreichische Institut
für Bautechnik betraut (Akkreditierungsstelle).
Das Österreichische Institut für Bautechnik
handelt dabei im Namen der Landesregierung.

(2) Auf das Verfahren der Akkreditierungs-
stelle findet das Allgemeine Verwaltungsver-
fahrensgesetz 1991 Anwendung, soweit in die-
sem Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

§ 26
Tragung der Überprüfungskosten

Die Kosten einer Überprüfung nach § 21 Abs.
1 oder 2 sind von der akkreditierten Stelle zu
tragen, es sei denn, daß bei einer Überprüfung
nach § 21 Abs. 2 keine Mängel festgestellt wur-
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den. In diesem Fall sind die Kosten von der Ak-
kreditierungsstelle zu tragen. Die Kosten sind
im Falle der Entziehung oder der Ein-
schränkung der Akkreditierung mit dem dies-
bezüglichen Bescheid, sonst mit gesondertem
Bescheid vorzuschreiben.

2. A b s c h n i t t
Akkreditierungsvoraussetzungen

§ 27
Gemeinsame Voraussetzungen

(1) Prüf-, Überwachungs- und Zertifizie-
rungsstellen und ihr Personal müssen frei von
jedem kommerziellen, finanziellen und ande-
ren Einfluß sein, der ihr technisches Urteil be-
einflussen könnte. Insbesondere darf die Ver-
gütung des zu Prüf-, Überwachungs- und Zer-
tifizierungstätigkeiten eingesetzten Personals
weder von der Anzahl der durchgeführten Prü-
fungen, Überwachungen oder Zertifizierungen
noch von deren Ergebnissen abhängen.

(2) Prüf-, Überwachungs- und Zertifizie-
rungsstellen müssen einen gesamtverantwort-
lichen Leiter für den technischen Bereich be-
stellen und über ausreichendes sonstiges Perso-
nal verfügen. Das Personal muß die zur Erfül-
lung seiner Aufgaben notwendige Ausbildung
und Schulung sowie die dazu notwendigen tech-
nischen Kenntnisse und Erfahrungen besitzen.

(3) Für jedes Fachgebiet muß ein Zeich-
nungsberechtigter vorhanden sein, der die Ver-
antwortung für die fachliche Richtigkeit der
Prüf- und Überwachungsberichte bzw. der Zer-
tifizierungen trägt.

(4) Hinsichtlich des gesamtverantwortlichen
Leiters und der Zeichnungsberechtigten dürfen
keine Tatsachen vorliegen, die Zweifel an ihrer
Zuverlässigkeit im Hinblick auf die ihnen nach
diesem Gesetz zukommenden Aufgaben erge-
ben.

(5) Prüf-, Überwachungs- und Zertifizie-
rungsstellen müssen mit allen für eine ord-
nungsgemäße Durchführung der beantragten
Prüfverfahren erforderlichen Räumlichkeiten
und Einrichtungen ausgestattet sein.

(6) Prüf-, Überwachungs- und Zertifizie-
rungsstellen haben ein Qualitätssicherungs-
system zu betreiben, das der Art, der Bedeutung
und dem Umfang der auszuführenden Tätigkei-
ten entspricht. Dieses System muß in einem
Qualitätssicherungshandbuch festgehalten sein,
das dem Personal der akkreditierten Stelle zur
Verfügung steht.

(7) Prüf-, Überwachungs- und Zertifizie-
rungsstellen müssen eine unter Berücksichti-
gung der Gepflogenheiten des redlichen Ge-

schäftsverkehrs und des mit der Erfüllung ihrer
Aufgaben verbundenen Haftungsrisikos nach
Art und Ausmaß ausreichende Haftpflichtversi-
cherung abschließen. Dies gilt nicht für Zerti-
fizierungsstellen, die Landesdienststellen sind.

(8) Die Landesregierung kann unter Be-
dachtnahme auf den Stand der Wissenschaft
und Technik, auf völkerrechtliche Verpflichtun-
gen der Republik Österreich sowie auf ver-
gleichbare Vorschriften des Auslandes und auf
Richtlinien internationaler Organisationen und
Staatengemeinschaften durch Verordnung nä-
here Bestimmungen über die Anforderungen

a) an die Qualifikation und Unabhängigkeit
des Personals, die Beschaffenheit der Räum-
lichkeiten und der Einrichtungen sowie die Ge-
staltung der Organisation der zu akkreditieren-
den bzw. akkreditierten Stellen, 

b) an den Inhalt und die Gestaltung der Prüf-
und Überwachungsberichte bzw. der Zertifi-
zierungen sowie 

c) an den Aufbau des Qualitätssicherungs-
systems
erlassen, wenn dies zur Sicherung der Qualifi-
kation der zu akkreditierenden bzw. akkredi-
tierten Stellen im Vergleich zum internationalen
Niveau oder zur Sicherstellung der internatio-
nalen Anerkennung österreichischer Prüf- und
Überwachungsberichte bzw. Zertifizierungen
erforderlich ist.

§ 28
Zusätzliche Voraussetzung für

Überwachungs- und Zertifizierungsstellen
Zusätzlich zu den Voraussetzungen nach § 27

müssen die Zeichnungsberechtigten von Über-
wachungs- und Zertifizierungsstellen auf dem
Gebiet der Qualitätssicherung ausgebildet sein.
Diese Ausbildung gilt als gewährleistet, wenn
eine Person im entsprechenden Fachgebiet qua-
lifiziert ist und

a) eine mindestens zweijährige Praxis in der
Anwendung von Qualitätssicherungsverfahren
sowie Überwachungstechniken oder Produk-
tionsmethoden vorweisen kann oder

b) sich einer entsprechenden Schulung un-
terzogen hat und auf Grund ihrer bisherigen
beruflichen Tätigkeit erwartet werden kann,
daß sie Qualitätssicherungsverfahren sachkun-
dig beurteilen kann.

§ 29
Zusätzliche Voraussetzungen für

Zertifizierungsstellen
(1) Als Zertifizierungsstellen dürfen nur Lan-

desdienststellen oder Einrichtungen, deren Trä-
ger das Land Tirol ist, akkreditiert werden.

(2) Zusätzlich zu den Voraussetzungen nach
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den §§ 27 und 28 müssen Zertifizierungsstellen 
a) eine Organisationsstruktur aufweisen, in

der jedenfalls ein Lenkungsgremium vorgese-
hen ist, dem die Festlegung der Geschäftspolitik
der Zertifizierungsstelle, die Aufsicht über die
Umsetzung der Geschäftspolitik und die Auf-
sicht über die Gebarung der Zertifizierungs-
stelle übertragen ist, sowie

b) ein Verfahren zur Behandlung von Be-
schwerden gegen die Ausübung ihrer Tätigkeit
vorsehen.

(3) Die Akkreditierungsstelle hat die Erfül-
lung der Voraussetzungen nach Abs. 2 zu do-
kumentieren.

3. A b s c h n i t t
Pflichten von Prüf-, Überwachungs-

und Zertifizierungsstellen
§ 30

Pflichten 
von Prüfstellen

(1) Die Prüfstelle hat der Akkreditierungs-
stelle jede Änderung, die die Erfüllung einer
Akkreditierungsvoraussetzung betrifft, insbe-
sondere deren Wegfall, den Wechsel in der Per-
son des gesamtverantwortlichen Leiters oder
eines Zeichnungsberechtigten sowie Änderun-
gen in der Rechtspersönlichkeit des Trägers der
Akkreditierung, unverzüglich schriftlich mit-
zuteilen.

(2) Die Prüfstelle hat in der Regel übernom-
mene Prüfaufträge selbst durchzuführen. Die
ausnahmsweise Weitergabe eines Teiles der mit
einem Prüfauftrag verbundenen Prüftätigkeit
an eine nach diesem Gesetz akkreditierte Prüf-
stelle oder eine akkreditierte Prüfstelle, die den
materiellen Anforderungen für eine Akkredi-
tierung nach diesem Gesetz entspricht, ist zu-
lässig. Die Prüfstelle bleibt der Akkreditie-
rungsstelle gegenüber für alle weitergegebenen
Prüfarbeiten verantwortlich.

(3) Die Prüfstelle hat die Prüfberichte und
jene Aufzeichnungen, die dem Nachweis der
Schlüssigkeit der Prüfberichte dienen, wie ins-
besondere die Prüfprotokolle, mindestens zehn
Jahre aufzubewahren. Im Falle des Endens der
Akkreditierung sind sie der Akkreditierungs-
stelle oder einer von ihr bestimmten Institution
zu übergeben.

§ 31
Pflichten 

von Überwachungsstellen
(1) Überwachungsstellen, die selbst Stich-

proben ziehen und prüfen, müssen auch als
Prüfstelle akkreditiert sein.

(2) Im übrigen gilt § 30 für Überwachungs-
stellen sinngemäß.

§ 32
Pflichten 

von Zertifizierungsstellen
(1) Zertifizierungsstellen, die Prüfungen

oder Überwachungen selbst durchführen, müs-
sen auch als Prüf- bzw. Überwachungsstelle
akkreditiert sein. Im übrigen dürfen sich Zerti-
fizierungsstellen nur der Prüf- und Überwa-
chungsberichte von entsprechend akkreditier-
ten Stellen bedienen.

(2) Die Zertifizierungsstelle hat in der Regel
Zertifizierungen selbst vorzunehmen. Die aus-
nahmsweise Weitergabe eines Teiles der Zerti-
fizierungstätigkeit an eine andere akkreditierte
Zertifizierungsstelle ist zulässig.

(3) Die Zertifizierungsstelle hat fortlaufende
Aufzeichnungen zu führen, aus denen die Ein-
zelheiten jedes Zertifizierungsverfahrens, ge-
gebenenfalls einschließlich der Prüf- und Über-
wachungsberichte, ersichtlich sind. Diese Auf-
zeichnungen müssen mindestens zehn Jahre
aufbewahrt werden. § 30 Abs. 3 zweiter Satz
gilt sinngemäß.

(4) Die Zertifizierungsstelle hat die vorge-
nommenen und abgelehnten Zertifizierungen
der Akkreditierungsstelle und den übrigen von
ihr akkreditierten Zertifizierungsstellen mitzu-
teilen. Weiters hat die Zertifizierungsstelle ein
Verzeichnis der vorgenommenen Zertifizierun-
gen anzulegen und auf dem neuesten Stand zu
halten. Dieses Verzeichnis muß jedermann zu-
gänglich sein.

(5) Die Zertifizierungsstelle muß über doku-
mentierte Verfahren hinsichtlich der Zertifizie-
rung verfügen.

(6) Im übrigen gilt § 30 Abs. 1 für Zerti-
fizierungsstellen sinngemäß.

V. HAUPTSTÜCK
Kosten, Straf- 

und Schlußbestimmungen
§ 33

Besondere Verwaltungsabgaben
(1) Für die nach diesem Gesetz durchzu-

führenden Verfahren zur Erteilung oder Ver-
längerung von europäischen technischen Zu-
lassungen und zur Erteilung, Änderung oder
Erweiterung von Akkreditierungen sowie für
die Durchführung des Sonderverfahrens nach
§ 13 sind besondere Verwaltungsabgaben zu
entrichten. Die Landesregierung hat die beson-
deren Verwaltungsabgaben durch Verordnung
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entsprechend dem mit der Durchführung dieser
Verfahren verbundenen Aufwand in Bauschbe-
trägen jeweils bestehend aus einer festen Ab-
gabe und einer weiteren Abgabe, deren Höhe
von der im betreffenden Verfahren aufgewen-
deten Zeit abhängig ist, festzusetzen.

(2) Bei der Festsetzung der Bauschbeträge
nach Abs. 1 sind der Aufwand für die zur Be-
sorgung der Aufgaben als Akkreditierungs- und
Zulassungsstelle erforderlichen Organe, die für
die Vorbereitung und Durchführung der Ver-
fahren erforderliche Zeit und die dabei durch-
schnittlich anfallenden Auslagen (insbesondere
Transport- und Reisekosten, Drucksorten, Ma-
terial- und Postgebühren) zu berücksichtigen.

(3) Schuldner der besonderen Verwaltungs-
abgaben ist der Antragsteller des jeweiligen
Verfahrens. Der Abgabenanspruch entsteht mit
der Erlassung des das Verfahren abschließen-
den Bescheides. Die besonderen Verwaltungs-
abgaben sind mit diesem Bescheid im Namen
der Landesregierung vorzuschreiben. 

(4) Die besonderen Verwaltungsabgaben
sind vom Österreichischen Institut für Bau-
technik einzuheben und fließen diesem zu. Auf 
das Verfahren findet das Allgemeine Verwal-
tungsverfahrensgesetz 1991 Anwendung. Voll-
streckungsbehörde im Sinne des § 2 Abs. 2 
lit. b der Abgabenexekutionsordnung, BGBl.
Nr. 104/1949, zuletzt geändert durch das Ge-
setz BGBl. Nr. 262/1996, ist das Österrei-
chische Institut für Bautechnik, das dabei im
Namen der Landesregierung handelt. 

§ 34
Aufsicht

Der Landesregierung kommt gegenüber dem
Österreichischen Institut für Bautechnik in
Vollziehung dieses Gesetzes das Weisungsrecht
zu. Die Landesregierung ist in Vollziehung die-
ses Gesetzes berechtigt, sich über alle Angele-
genheiten des Österreichischen Institutes für
Bautechnik zu informieren und in dessen Ak-
ten Einsicht zu nehmen.

§ 35
Strafbestimmungen

Wer
a) Bauprodukte entgegen dem § 8 Abs. 1, 2

oder 3 in Verkehr bringt oder entgegen einem
Auftrag nach § 14 Abs. 2 nicht zurückruft,

b) als Hersteller oder dessen bevollmächtig-
ter Vertreter entgegen dem § 10 Abs. 1 vierter
Satz der Zertifizierungsstelle auf deren Verlan-
gen die Konformitätserklärung nicht vorlegt,

c) als Hersteller die im Verfahren zum Nach-
weis der Konformität nach § 10 Abs. 2 erfor-
derlichen Angaben nicht macht,

d) Bauprodukte unberechtigt mit dem Kon-
formitätszeichen kennzeichnet,

e) als Hersteller die Konformitätskennzeich-
nung nicht in der im § 12 vorgesehenen Form
vornimmt,

f) die Verschwiegenheitspflicht nach § 19
verletzt,

g) eine Prüf-, Überwachungs- oder Zertifi-
zierungstätigkeit durchführt, ohne dazu akkre-
ditiert zu sein,

h) Organe der Akkreditierungsstelle oder die
von ihr beauftragten Sachverständigen an der
Ausübung ihrer Befugnisse nach § 21 Abs. 3 lit.
a, b oder e hindert oder einem von ihnen 
erteilten Auftrag nach § 21 Abs. 3 lit. b, c, d oder
f nicht oder nur mit ungerechtfertigter Verzö-
gerung nachkommt,

i) der Mitteilungspflicht nach § 30 Abs. 1, ge-
gebenenfalls in Verbindung mit § 31 Abs. 2 oder
§ 32 Abs. 6, nicht nachkommt,
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer
in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden
strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungs-
übertretung und ist von der Bezirksverwal-
tungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 200.000,–
Schilling zu bestrafen.

§ 36
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit 1. März 1998 in 
Kraft.

Der Landtagspräsident:
Mader

Der Landeshauptmann:
Weingartner

Das Mitglied der Landesregierung:
Lichtenberger

Der Landesamtsdirektor:
Arnold
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Anlage
CE-Konformitätskennzeichnung

Die CE-Konformitätskennzeichnung besteht aus den Buchstaben „CE“ mit folgendem Schrift-
bild:

Bei der Verkleinerung oder Vergrößerung der CE-Kennzeichnung müssen die sich aus dem oben
abgebildeten Raster ergebenden Proportionen eingehalten werden.

Die verschiedenen Bestandteile der CE-Kennzeichnung müssen etwa gleich hoch sein; die Min-
desthöhe beträgt 5 mm.


